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Der Neue Kurs. 1890—1901

verzüglich die Einsetzung eines Schiedsgerichts oder einer gemisch¬
ten Kommission. England gab die Schiffe wieder heraus, und am
19. Januar 1900 vermochte Graf Bülow im Reichstage zu erklären,
die englische Regierung habe in dieser Angelegenheit einen völligen
Rückzug angetreten 1 .

Die öffentliche Meinung der ganzen Welt beschäftigte sich beim
Beginn des Jahres 1900 lebhaft mit der Frage, ob es nicht Sache der
europäischen Festlandsmächte sei, durch eine Intervention den
Burenkrieg zu beenden. Der deutsche Kaiser hat aber allen Ver¬
suchen, ihn aus seiner neutralen Haltung herauszulocken, fest
widerstanden

1

2 .

Anfangs März 1900 ließ Murawiew in Berlin den Gedanken an¬

regen, dem südafrikanischen Kriege durch eine gemeinsame Ver¬
mittlung Rußlands, Frankreichs und Deutschlands ein Ende zu
machen. Deutschland wünschte nicht hervorzutreten, solange es

nicht der Haltung Frankreichs völlig sicher war. Diese Sicherheit
mußte nach Bülows Ansicht durch eine Abmachung geboten sein,
durch die die vertragschließenden Mächte sich für eine längere Reihe
von Jahren ihren europäischen Besitzstand gegenseitig garantierten.
Deutschland ließ also Rußland den Vortritt, während Frankreich
auch das Kabinett von Washington mit heranzuziehen wünschte.
Rußland aber zeigte wenig Neigung, die Führung zu übernehmen 3 .

Am 6. März 1900 lief in London ein Telegramm der beiden
Burenrepubliken ein, worin sie Frieden unter Wahrung der Unab¬
hängigkeit der beiden Republiken vorschlugen. Die Lage der Buren
hatte sich bereits so verschlimmert, daß die europäischen Mächte
ihren Untergang für unabwendbar hielten. Da die Buren in London
abgewiesen wurden, wendeten sie sich am 10. März auch an

Deutschland, Österreich und die Schweiz mit der Bitte um freund¬
schaftliche Vermittlung 4 .

Deutschland erklärte sich zur Mitwirkung bei einer freundschaft¬
lichen Vermittlung bereit, falls festgestellt sei, daß beide Gegner
eine solche wünschten. Da die Engländer aber jeden Versuch der
Einmischung ablehnten, blieb den Buren schließlich nichts anderes
übrig als die unmittelbare Verhandlung mit England 5 . Auch die Ent¬

sendung einer Burendeputation nach Holland und Amerika ver¬
mochte trotz begeisterter Aufnahme durch das Publikum ein Vor¬
gehen der amtlichen Regierungen nicht zu erreichen. In Berlin
wurden die Deputierten ebensowenig empfangen wie einige Mo¬
nate später, im Dezember 1900, Präsident Krüger. So schleppte sich

1 Or. Pol. Nr. 4452.
2 Qr. Pol. Nr. 4465, 4470, 4471.
3 Qr. Pol. Nr. 4474, 4476.
4 Qr. Pol. Nr. 4481.
6 Gr. Pol. Nr. 4485—4497.
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